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Einleitung

1. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind Netzwerke als Formen der 
Verwaltungskooperation innerhalb der Europäischen Union. Auf den ersten Blick 
mag damit aus rechtswissenschaftlicher Sicht nicht viel gesagt sein, zumal Netz-
werke herkömmlicherweise nicht als Rechtsbegriff wahrgenommen wurden und 
eher aus den Sozialwissenschaften bekannt sind1. Dennoch treten sie zunehmend 
in der europäisch orientierten verwaltungsrechtlichen Forschung der letzten fünf-
zehn Jahre auf2, stellen spätestens seit der Veröffentlichung des Governance-
Weiß buches der Kommission Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts einen 
offiziellen unionalen Governance-Modus dar3 und lassen sich seitdem auch in 
Sekundärrechtsakten wiederfinden4. Das rechtswissenschaftliche Interesse für 
Netzwerke betrifft somit in erster Hinsicht die deskriptive Erfassung des Phäno-
mens, reicht aber weit darüber hinaus: denn spätestens bei der Untersuchung der 
Eingliederung der Netzwerke in rechtliche Kategorien ergeben sich normative 
Probleme sogar verfassungsrechtlicher Natur, die letztlich die Legitimation des 
netzwerkrelevanten Verwaltungshandelns betreffen. Der Grund dafür lässt sich 
durch den Gesamtbegriff der Verantwortung erklären: Netzwerke zielen darauf, 

1 Prägend für den Begriff im Rahmen politikwissenschaftlicher Analysen internationaler 
Beziehungen A. M. Slaughter, A New World Order, 2004. Zur sozial- und nicht rechtswissen-
schaftlichen Natur des Netzwerkbegriffes s. nur D. Ehlers, Verwaltung und Verwaltungsrecht 
im demokratischen und sozialen Rechtstaat, in: H.-U. Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 142010 §  5, Rn.  62, G. Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäischen Uni-
on, 2004, 79.

2 Bereits R. Dehousse, Regulation by networks in the European Community: the role of Eu-
ropean agencies, Journal of European Public Policy 4 (1997), 246 f. und A. G. Ibáñez, The Admi-
nistrative Supervision and Enforcement of EC Law, 1999, 294 f. sowie im Anschluss daran 
E. Schmidt-Aß mann, Verfassungsprinzipien für den Europäischen Verwaltungsverbund, in: 
W. Hoffmann-Riem/ders./A. Voßkuhle (Hrsg.), GVwR I, 22012, §  5, Rn.  26 und allgemeiner 
P. Craig, Shared Administration and Networks: Global and EU Perspectives, in: G. Anthony/ 
J. B. Auby/J. Morison/T. Zwart (Hrsg.), Values in Global Administrative Law, 2011, 81 f., H.-
H. Trute, Die demokratische Legitimation der Verwaltung, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt- 
Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.), GVwR I, 22012, §  6, Rn.  111, P. M. Huber, Grundzüge des Ver-
waltungsrechts in Europa – Problem aufriss und Synthese, in: A. v. Bogdandy/S. Cassese/ders., 
(Hrsg.), IPE V, 2014, §  73, Rn.  80.

3 Mitteilung der Kommission vom 25. Juli 2001 „Europäisches Regieren – Ein Weißbuch“, 
KOM (2001) 428 (2001/C 287/01), 14 f. sowie Europäische Kommission, Bericht der Kommis-
sion über Europäisches Regieren, 2003, 18 f.

4 Vgl. nur Erwg. 15 VO 1/2003 zur Errichtung des European Competition Network (ECN). 
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den fragmentierten Verwaltungsraum der Europäischen Union zu verbinden, um 
unionsweit einen effektiven Unionsrechtsvollzug zu ermöglichen, führen aber da-
durch zu einer Etablierung funktionaler Kooperationsstrukturen zwischen einer 
Vielzahl von Behörden, so dass fraglich wird, welche von ihnen für das nach au-
ßen wirkende Verwaltungshandeln verantwortlich ist5. Zum Legitimationspro-
blem wird dies insofern, als die Verantwortlichkeit der Herrschaftsgewalt ein zen-
trales Element beider Legitimationsprinzipien europäischer Verfassungsstaaten 
ist: Demokratie- und Rechtstaatsprinzip beruhen auf klaren Kompetenzzuwei-
sungen, die politische und rechtliche Verantwortlichkeit ermöglichen und durch 
Recht und Wahlen das Handeln von Hoheitsträgern legitimieren lassen6. Diesen 
Problemen versucht das Unionsrecht grundsätzlich durch eine Orientierung an 
alternativen demokratietheoretischen Legitimationskonzepten zu begegnen, die 
entweder aus dem Völkerrecht bekannt sind oder ergebnisorientiert die Verwal-
tungseffektivität als Legitimationsmaßstab hervorheben: Alternative Legitima-
tionstheorien seien ohnehin erforderlich, zumal die Europäische Union keinen 
Staat, sondern eine sui generis Rechtsordnung darstelle7. Aber: Mag sich histo-
risch die Europäische Union tatsächlich als einzigartiges Integrationsprojekt zur 
Friedenssicherung und Wohlstandserzeugung gebildet haben, so ist inzwischen 
ein derartiger Integrationsgrad erreicht worden, dass ihr Handeln zunehmend mit 
Konstellationen hochpolitisierter öffentlicher Gewaltausübung vergleichbar ist, 
die eher aus staatlichen Verhältnissen bekannt sind8. Dass diese Entwicklung 

5 Zum „Problem der Verantwortungszurechnung in Kooperationsgeflechten“ U. Di Fabio, 
Das Recht offener Staaten, 1998, 126 f.: „in horizontal und vertikal gegliederten Staatenverbün-
den weiß niemand mehr genau, wer verantwortlich ist, wer zur Entscheidung berufen ist“.

6 Vgl. K. P. Sommermann, Demokratiekonzepte im Vergleich, in: H. Bauer/P. M. Huber/ders. 
(Hrsg.), Demokratie in Europa, 2005, 191 (221): „Deutlich liegt allen europäischen Demokratien 
das Leitprinzip klarer Verantwortlichkeiten zugrunde, dessen Verletzung stark delegitimieren-
de Effekte hat“, M. Nettesheim, Demokratisierung der EU und Europäisierung der Demokratie-
theorie – Wechselwirkungen bei der Herausbildung eines europäischen Demokratieprinzips, in: 
H. Bauer/P. M. Huber/K. P. Sommermann (Hrsg.), Demokratie in Europa, 2005, 143 (159): „Vie-
les spricht in der Tat für die Annahme, dass die Intransparenz und Verantwortungslosigkeit sich 
heute als vielleicht größte Probleme demokratischer Legitimität darstellen“ sowie allgemeiner 
demokratietheoretisch J.-M. Guehenno, Das Ende der Demokratie, 1994, 56: „In der Demokra-
tie muss es Kontrollierte und Kontrollierende geben und die Urheber der Entscheidungen müs-
sen eindeutig zu bestimmen sein“. Allgemein zu Demokratie und Rechtstaat als den beiden 
Legitimationsquellen von Herrschaftsgewalt s. S. Unger, Das Verfassungsprinzip der Demokra-
tie, 2008, 12 f., C. Starck, Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee, in: J. Isensee/ 
P. Kirchhof (Hrsg.), HStR III, 32005, §  33, Rn.  1 f.

7 Grundlegend G. Majone, Dilemmas of European Integration, 2005, 23 f. sowie zum out-
put-orientierten Legitimationskonzept allgemein F. Scharpf, Demokratietheorie zwischen Uto-
pie und Anpassung, 1970, ders., Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch?, 1999.

8 Zur Beobachtung dieser Entwicklung M. Nettesheim, Rechtstaatliche Demokratie in der 
EU, in: T. Oppermann/C. D. Classen/ders. (Hrsg.), Europarecht, 62014, Rn.  5. Ähnlich M. Ruf-
fert, Nach dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts – zur Anatomie einer Debatte, 
in: H. Dreier/F. W. Graf/J. J. Hesse (Hrsg.), Staatswissenschaften und Staatspraxis, 2011, 84 (88): 
„Die EWG der Römischen Verträge hatten ein klares Konzept: Frieden durch wirtschaftliche 
Integration und Wohlstand, Wohlstand durch Entfesselung wirtschaftlicher Freiheit, Freiheit 
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nicht die Legitimationsfrage unbeeinflusst lassen darf, sowie, dass sie in Netzwer-
ken als besonders hoch integrierten europäischen Strukturen umso mehr zu be-
achten ist, machen den gedanklichen Ausgangspunkt der vorliegenden Untersu-
chung aus; die Morphologie der damit verbundenen rechtlichen Probleme und 
möglicher Lösungen bilden ihr Erkenntnisinteresse.

2. Gilt es, die Netzwerke des europäischen Verwaltungsverbundes rechtswis-
senschaftlich zu untersuchen, stellt dies in erster Hinsicht eine methodische Her-
ausforderung dar: Die Konstellationen, mit denen das europäische Verwaltungs-
recht konfrontiert ist, sind nicht nur rechtsordnungsübergreifend, sondern zeich-
nen sich durch neuartige und dogmatisch schwer erfassbare Formen der 
Handlungskoordination und -steuerung aus. Die methodische Ergänzung her-
kömmlicher Dogmatik durch die zusätzlichen deskriptiv-analytischen Perspekti-
ven des Steuerungs- und Governance-Ansatzes bringt die Gefahren interdiszipli-
nären Arbeitens mit sich und hat stets die Maxime zu befolgen, Erkenntnisse in 
das binäre Schema der Rechtswissenschaft zu transformieren9. Dafür erweisen 
sich funktionale Analysen als besonders hilfreich, sowohl bei der Untersuchung 
des rechtlichen Aufbaus und der Funktionsweise von Netzwerken als auch bei der 
Evaluierung von Kompetenz- und Machtverschiebungsphänomenen, die ebenso 
rechtlicher wie faktischer Natur sein können. Letztere spielen in Hinblick auf die 
demokratische Legitimation der Netzwerke eine zentrale Rolle, da sie die Herstel-
lung demokratischer Verantwortlichkeit erschweren: Netzwerke weisen spezifi-
sche Merkmale auf, die allgemeine demokratische Legitimationsprobleme des 
nicht hierarchisch organisierten europäischen Verwaltungsverbundes intensivie-
ren und ausweiten. Auswege zeigen sich erst, wenn man Elemente des Demokra-
tieprinzips rekonstruiert: Die Untersuchung der Frage nach dem demokratischen 
Legitimationssubjekt und dem normativen Inhalt demokratischer Verantwortung 
erklärt, aus welchen Gründen alternative demokratietheoretische Konstrukte und 
insbesondere ein Output-orientierter Legitimationsansatz dazu ungeeignet sind, 
demokratische Legitimationsdefizite zu beseitigen und richtet das Interesse viel-
mehr auf das Verhältnis zwischen Demokratie und Rechtstaat. Anhand des indi-
viduellen Freiheitsgedankens lässt sich der traditionelle Antagonismus zwischen 

durch rechtliche Integration; diese Zusammenhänge sind in der neueren Europarechtsentwick-
lung nach Vollendung des Binnenmarkts in den Hintergrund geraten“. Politikwissenschaftlich 
lässt sich dies als „Politisierungsthese“ beschreiben und führt dazu, dass „funktionalistische, 
aus der Sachlogik eines Subsystems erwachsene und damit unpolitische Begründungen europä-
ischer und internationaler Institutionen nicht mehr greifen“, s. M. Zürn, Das Bundesverfas-
sungsgericht und die Politisierung der Europäischen Union, in: C. Franzius/F. C. Mayer/J. Neyer 
(Hrsg.), Strukturfragen der Europäischen Union, 2010, 46 f. Allgemein zum Transformations-
prozess der EU und der graduellen Entstehung von Herausforderungen, die mit Demokratie und 
Legitimität verbunden sind s. J. H. H. Weiler, The Transformation of Europe, YLJ 100 (1991), 
2403 (2466 f.).

9 W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechts-
wissenschaft – ein Zwischenbericht, DV 2009, 463 (494).
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beiden Prinzipen relativieren und ein demokratisches Legitimationspotential des 
Individualrechtsschutzes entwickeln. Doch auch die Ermöglichung effektiven In-
dividualrechtsschutzes ist in Netzwerken keine leichte Aufgabe: die Rechtsschutz-
effektivität leidet unter Rechtsschutzlücken, die hauptsächlich durch die organisa-
tionsrechtliche Trennung der kooperierenden Behörden und die grundsätzliche 
Unmöglichkeit einer direkten Anfechtung netzwerkinterner Handlungsbeiträge 
verursacht werden. Einem effektiven Individualrechtsschutz kommt jedoch auf-
grund seiner demokratischen Legitimationsfunktion ein noch größeres Gewicht 
zu als bisher angenommen, so dass die Entwicklung von Optimierungsoptionen 
für die Steigerung rechtstaatlicher und demokratischer Rechtsschutzeffektivität 
in Netzwerken erforderlich wird. Dies gilt es auch im Rahmen der gerichtlichen 
Kontrolldichte- und Haftungsproblematik zu berücksichtigen, was letztlich dazu 
führt, dass auch Gewaltenteilung und Haftungsrecht von Netzwerken herausge-
fordert werden.

3. Insgesamt lässt sich anhand der Netzwerke des europäischen Verwaltungs-
verbundes eine Reihe von zentralen Legitimationsfragen der Europäischen Union 
ansprechen und aus verwaltungs- und verfassungsrechtlicher Sicht bearbeiten. Je 
überzeugter man von Idee und Vision des europäischen Integrationsprojekts ist, 
desto wichtiger ist es, für die Sicherung seiner Trag- und Zukunftsfähigkeit darauf 
zu achten, dass seine Entwicklung trotz – oder sogar wegen – zunehmender Kom-
plexität auf stabile rechtliche Fundamente gestützt wird. Was dabei auf dem Spiel 
steht ist nicht weniger als das rechtstaatliche Verteilungsprinzip als axiomatische 
Grundlage jeder Legitimationsfrage öffentlichen Handelns10; das Ziel der vorlie-
genden Untersuchung wäre erfüllt, wenn sie genau dazu einen Beitrag leisten 
könnte.

10 Das rechtstaatliche Verteilungsprinzip, wonach „privates Handeln grundsätzlich legitim, 
staatliches Handeln aber per se rechtfertigungsbedürftig ist, muss als axiomatische Grundlage 
unserer Rechtsordnung auch dort anerkannt werden, wo es im Zuge von Privatisierung, Europä-
isierung und Internationalisierung aus dem Blick geraten ist“, so P. M. Huber, Die Renaissance 
des Staates, in: C. Calliess/K.-H. Paqué (Hrsg.), Deutschland in der Europäischen Union im 
kommenden Jahrzehnt, 2010, 25 (30), ders., Grundzüge des Verwaltungsrechts in Europa – Pro-
blemaufriss und Synthese, in: A. v. Bogdandy/S. Cassese/P. M. Huber (Hrsg.), IPE V, 2014, §  73, 
Rn.  227. Das rechtstaatliche Verteilungsprinzip geht zurück auf C. Schmitt, Verfassungslehre, 
102010, §  12, 126: „aus der Grundidee der bürgerlichen Freiheit“ ergibt sich ein „Verteilungs-
prinzip“, wonach „die Freiheitssphäre des Einzelnen […] als etwas vor dem Staat Gegebenes 
vorausgesetzt [wird], und zwar ist die Freiheit des Einzelnen prinzipiell unbegrenzt, während 
die Befugnis des Staates zu Eingriffen in diese Sphäre prinzipiell begrenzt ist“. Zur Zeitlosig-
keit des rechtstaatlichen Verteilungsprinzips als einer der wesentlichsten „Erfindungen“ des 
Liberalismus auf dem Gebiet des Verfassungsrechts s. I. Augsberg, Erläuterungen, in: ders./ 
S. Unger (Hrsg.), Basistexte: Grundrechtstheorie, 2012, 158 f.



A. Methodik europäischer Verwaltungsrechtswissenschaft

I. Methodische Ansatzpluralität

1. Europäische Verwaltungsrechtswissenschaft als methodische  
Herausforderung

Die derzeitige frühe1 Entwicklungsphase des europäischen Verwaltungsrechts ist 
durch die Vielfältigkeit und Komplexität der von ihm zu bewältigenden Aufgaben 
gekennzeichnet: Nicht nur hat es als „Verwaltungs“recht den allgemeinen Trends 
eines sich wandelnden Verwaltungstätigkeitsverständnisses gerecht zu werden, es 
hat dabei als „europäisches“ Rechtsgebiet auch stets seiner rechtsordnungsüber-
greifenden Eigenart Rechnung zu tragen2. So hat es die sui generis Struktur der 
EU zu beachten, ohne aus dem Blick zu verlieren, dass es auf allgemeinen Rechts-
grundsätzen beruht, die den Mitgliedstaaten gemeinsam und somit grundsätzlich 
staatlicher Herkunft sind3; und es hat den Ansprüchen moderner Verwaltungstä-
tigkeit mit Leistungsfähigkeit und Effektivität zu begegnen, ohne dadurch die 
normativen Vorgaben seines verfassungsrechtlichen Rahmens zu vernachlässi-
gen. Zudem arbeitet es unter Bedingungen horizontaler und vertikaler verwal-
tungsorganisatorischer Trennung zwischen unionalen und mitgliedstaatlichen 
Behörden, da die einzelnen mitgliedstaatlichen Verwaltungsrechtsordnungen 
nicht aufgehoben, sondern lediglich verbunden werden; dies mag aus kompetenz- 
und, allgemein, verfassungsrechtlicher Sicht durchaus legitim sein, erhöht jedoch 
die Ansprüche an die europäische Verwaltungsrechtswissenschaft. Besonders 

1 Die Begründung des europäischen Verwaltungsrechts als eigenständige Disziplin wird in 
den Anfängen der 80er Jahre verortet, s. T. v. Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und eu-
ropäische Integration, 1996, 1 f. mit Bezug auf die grundlegenden Arbeiten von J. Schwarze 
(Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht im Werden, 1982, ders., Europäisches Verwaltungs-
recht: Entstehung und Entwicklung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, 2 Bde., 1988 
und U. Everling, Elemente eines europäischen Verwaltungsrechts, DVBl. 1983, 649 f.

2 Noch mehr als andere europäische Rechtsgebiete ist das europäische Verwaltungsrecht mit 
dem Problem weitgehender kontextueller Divergenzen zwischen den mitgliedstaatlichen (Teil-)
Verwaltungsrechtsordnungen konfrontiert, welche sich aus historischer Sicht daraus erklären 
lassen, dass „das Verwaltungsrecht zu denjenigen Rechtsmaterien gehört, in denen sich die na-
tionale Eigenart eines Volkes und Staates am meisten ausprägt“, s. U. Scheuner, Der Einfluß des 
französischen Verwaltungsrechts auf die deutsche Rechtsentwicklung, DÖV 1963, 714.

3 Zur Entwicklung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen auf dem Wege der „wertenden 
Rechtsvergleichung“ s. T. v. Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008, 169 f.
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prägnant lässt sich dies im Verwaltungskooperationsrecht feststellen, das sich ge-
nau mit jenen Konstellationen befasst, in denen Behörden unterschiedlicher 
Rechtsregime interagieren und dadurch ein rechtswissenschaftlicher Untersu-
chungsbedarf von diversen Verwaltungskooperations- und letztlich Rechtsregi-
meschnittstellen entsteht4. Insgesamt wird dadurch die herkömmliche juristische 
Methode an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geführt: Da sie primär herme-
neutisch und somit grundsätzlich retrospektiv agiert, bewegt sie sich innerhalb 
der Grenzen bereits verfasster Normtexte5 und ihr Wahrnehmungsfeld bleibt auf 
eine rechtsaktbezogene Perspektive begrenzt6. So drohen neuartige, rechtord-
nungsübergreifende und nicht rechtsaktzentrierte Phänomene unvollständig er-
fasst zu werden, was in einem Minus nicht nur für die Verwaltungsrechtswissen-
schaft, sondern letztlich auch für die Steuerungs- und Legitimationskraft des 
Rechts selbst resultieren kann.

2. Jenseits der herkömmlichen juristischen Methode

a) Neue Verwaltungsrechtswissenschaft und Steuerungsansatz

Den methodischen Defiziten einer ausschließlich klassischen juristischen Metho-
de versucht die Neue Verwaltungsrechtswissenschaft insofern entgegenzukom-
men, als sie aus einer steuerungstheoretischen Perspektive nicht rechtsakt- son-
dern verhaltensbezogen vorgeht7. Zentral dabei ist die Handlungsorientierung der 
rechtswissenschaftlichen Untersuchungen durch die Analyse von Wirkungen ein-
zelner Normen auf das Handeln von Akteuren, die durch die herkömmliche juris-
tische Methode mangels entsprechend geeigneter rechtsdogmatischer Kategorien 
nicht einfach zu erfassen sind. So können Aspekte, die für die rechtsaktbezogene 
juristische Methode deswegen unberücksichtigt bleiben würden, weil sie förmlich 
keine rechtliche Qualität haben und sich im Bereich des „Faktischen“ bewegen, 
durch den Steuerungsansatz in die rechtswissenschaftliche Untersuchung aufge-
nommen werden: Zentrale Beispiele dafür sind das Soft Law als unverbindliches 
Steuerungsinstrument oder finanzielle Anreize für die Handlungssteuerung und 
-koordination. Der Steuerungsansatz vermag so empirische und disziplinfremde 
Befunde in die Verwaltungsrechtswissenschaft aufzunehmen: In Betracht kom-
men die unverbindliche Koordination von Akteuren als Untersuchungsgegen-

4 Zur Bezeichnung von Verbundproblemen als Schnittstellenprobleme s. W. Weiß, Schnitt-
stellenprobleme des europäischen Mehrebenenverwaltungsrechts, DV 38 (2005), 517 f.

5 Zu den Problemen einer rein auslegungsfixierten Methode für das Europäische Verwal-
tungsrecht s. I. Augsberg, Methoden des Europäischen Verwaltungsrechts, in: J. P. Terhechte 
(Hrsg.), Verwaltungsrecht der Europäischen Union, 2011, §  4, 24.

6 A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aß- 
mann/ders. (Hrsg.), GVwR I, 22012, §  1, Rn.  3.

7 Grundlegend A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem/ 
E. Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), GVwR I, 22012, §  1, E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht-
liche Dogmatik, 2013, 14 f.
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stand der Sozial- und Organisationswissenschaften oder Erkenntnisse der ökono-
mischen Theorie – und der ökonomischen Analyse des Rechts – in Bezug auf 
Verhaltens- und Steuerungswirkungen von rechtlich veranlassten finanziellen 
Anreizen. Besonders für die (verwaltungs)rechtswissenschaftliche Erfassung des 
Handelns der Europäischen Union erweist sich der Steuerungsansatz als beson-
ders geeignet, da sich das unionale Handeln von den für staatliche Strukturen 
charakteristischen top-down-Instrumenten abwendet und vielmehr Marktmecha-
nismen für die Verhaltenssteuerung einsetzt8.

Als Ziel setzt sich der Steuerungsansatz nicht bloß die deskriptive Auswertung 
der Verhaltenswirkungen, sondern die Entwicklung einer verhaltensbezogenen 
Dogmatik9, die ihrerseits nicht die rechtsaktzentrierte Dogmatik vollständig er-
setzen soll, mit ihr jedoch zu verklammern ist10: Daraus soll eine Fortentwicklung 
der Verwaltungsrechtswissenschaft von einer „anwendungsbezogenen Interpreta-
tions-“ in eine „rechtsetzungsorientierte Handlungs- und Entscheidungswissen-
schaft“ ermöglicht werden11. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich 
an der hohen Umstrittenheit dieses Vorhabens in der deutschen Verwaltungs-
rechtslehre, die diesbezüglich als „tief methodologisch gespalten“ gilt12.

b) Governance

In eine vergleichbare Richtung bewegt sich der Governance-Ansatz, allerdings ist 
es umstritten, ob es sich dabei um eine Weiterentwicklung des steuerungstheore-

8 Insgesamt lässt sich beobachten, dass sich die EU an einem Modell des sog. „Marktstaats“ 
orientiert, s. A. Afilalo/D. Patterson/K. Purnhagen, Statecraft, the Market State and the Develop-
ment of European Legal Culture, in: G. Helleringer/K. Purnhagen (Hrsg.), Towards a European 
Legal Culture, 2014, 277 f.

9 E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, 14 f.
10 I. Appel, Das Verwaltungsrecht zwischen traditionellem dogmatischen Verständnis und 

dem Anspruch einer Steuerungswissenschaft, VVDStRL 67 (2008), 226 (252 f.), M. Eifert, Das 
Verwaltungsrecht zwischen traditionellem dogmatischen Verständnis und dem Anspruch einer 
Steuerungswissenschaft, VVDStRL 67 (2008), 286 (300 f.).

11 A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aß- 
mann/ders. (Hrsg.), GVwR I, 22012, §  1, Rn.  15 f.

12 W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechts-
wissenschaft – ein Zwischenbericht, DV 2009, 463 (464) im Anschluss an J. Kersten, Wasser-
wirtschaft und Raumordnung – Vernetzung von Fach- und Gesamtplanung durch territoriale 
Governance, in: H. D. Jarass (Hrsg.), Wechselwirkungen zwischen Raumplanung und Wasser-
wirtschaft, 2008, 53 (82) und m. w. N. über die verwaltungsrechtswissenschaftliche Kontrover-
se. Das Problem des Steuerungsansatzes wird darin gesehen, dass er sich an systemtheoreti-
schen Annahmen orientiert, s. O. Lepsius, Steuerungsdiskussion, Systemtheorie und Parlamen-
tarismuskritik, 1999, 71f: die Steuerung beruhe auf „Modellannahmen der soziologischen 
Systemtheorie“, welche „weder deskriptiv noch normativ mit der grundgesetzlich orientierten 
Rechtswissenschaft kompatibel sind“. Anders E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche 
Dogmatik, 2013, 19: „[das Steuerungskonzept] ist handlungsorientiert, folgt aber keiner be-
stimmten Sozialtheorie“.
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tischen Ansatzes oder um eine eigenständige Methode handelt13. Gemeinsam sind 
ihnen die analytische Vorgehensweise und die Abwendung von der Rechtsaktbe-
zogenheit rechtswissenschaftlichen Arbeitens; ihr Unterschied besteht primär da-
rin, dass der Governance-Ansatz durch die Auflösung der Unterscheidung zwi-
schen Steuerungssubjekt und -objekt vielmehr Strukturen der Interaktion zwi-
schen verschiedenen Akteuren untersucht bzw. (Regelungs-)Strukturen14 im 
Hinblick auf deren Effektivität und Effizienz15 analysiert und „Mechanismen und 
Wirkungen der Handlungskoordinierung mehr oder weniger autonomer Akteure 
innerhalb einer bestimmten institutionellen Strukturen“16 untersucht. Als Analy-
seinstrumente kommen dabei die vier Governance-Modi Hierarchie, Verhand-
lung, Netzwerk und Wettbewerb in Betracht17. Da der Governance-Ansatz nicht 
normativ, sondern empirisch arbeitet, werden selbst rechtliche Regelungen ledig-
lich als einer von vielen Governance-Modi behandelt und als ein Äquivalent zu 
„Hierarchie“ betrachtet18. Dies ermöglicht die analytische Überwindung von 
rechtlichen Differenzierungen und Kategorien, so dass auch Kooperations- und 
Koordinationsstrukturen erfasst werden können, in denen zugleich Akteure un-
terschiedlicher Rechtsregime – seien es private und öffentliche oder Akteure un-
terschiedlicher Rechtsordnungen – auftreten und interagieren. Ähnlich wie der 
Steuerungsansatz erlaubt die empirisch-deskriptive Analyse von Strukturen Fest-
stellungen, die wegen ihrer Faktizität von der herkömmlichen juristischen Metho-
de unberücksichtigt bleiben: Besonders die tatsächlichen Machtverteilungsver-
hältnisse zwischen Hoheitsträgern innerhalb der analytisch erfassten Governan-
ce-Strukturen können bei der auf formell-rechtliche Kompetenzzuweisungen 
ausgerichteten herkömmlichen juristischen Methode ausgeblendet bleiben.

Im Gegensatz zum steuerungstheoretischen Ansatz zielt Governance nicht auf 
die Entwicklung einer eigenständigen Governance-Dogmatik, zumal hier keiner-

13 Für die methodische Eigenständigkeit des Governance-Ansatzes A. Voßkuhle, Neue Ver-
waltungsrechtswissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), GVwR 
I, 22012, §  1, Rn.  21. Gegen eine kategoriale Trennung zwischen Steuerung und Governance 
E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, 20: „Steuerung und Governance 
sind nicht kategorial getrennt, setzen aber die Akzente anders“. Zu Governance als Fortent-
wicklung des steuerungstheoretischen Ansatzes s. M. Ruffert, Was ist „Democratic Governan-
ce?“ in: S. Botzem/J. Hofmann/S. Quack/G. F. Schuppert/H. Straßheim (Hrsg.), Governance als 
Prozess, 2009, 55 (57 f.).

14 Dazu H.-H. Trute/D. Kühlers, Governance in der Verwaltungsrechtswissenschaft, DV 
2004, 451 (473), A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem/ 
E. Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), GVwR I, 22012, §  1, Rn.  70.

15 M. Ruffert, Was ist „Democratic Governance?“ in: S. Botzem/J. Hofmann/S. Quack/ 
G. F. Schuppert/H. Straßheim (Hrsg.), Governance als Prozess, 2009, 55 (61).

16 G. F. Schuppert, Was ist und wozu Governance, DV 40 (2007), 463 (488), H.-H. Trute/ 
D. Kühlers/A. Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 
in: G. F. Schuppert/M. Zürn (Hrsg.), Governance in einer sich wandelnden Welt, 2008, 173 (174).

17 S. nur G. F. Schuppert, Was ist und wozu Governance?, DV 40 (2007), 463 (488).
18 H.-H. Trute/D. Kühlers, Governance in der Verwaltungsrechtswissenschaft, DV 2004, 451 

(470).
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lei normative Festlegungen oder Werturteile getroffen werden. Erkenntnisse der 
Governance-Forschung werden deswegen für die Rechtswissenschaft erst bedeut-
sam, wenn sie als normativ relevante Frage einem Normprogramm zugerechnet 
werden können19. Für die rechtswissenschaftliche Arbeit mit Befunden der 
Governance-Ana lyse bedeutet dies ein Erfordernis erhöhter Achtsamkeit: Zwar 
kann die analytische Arbeitsweise von Governance Erkenntnisse ermöglichen, 
die für die klassische Dogmatik zunächst schwer zugänglich und sichtbar sind, 
zugleich kann sie aber durch die Vermischung von normativen und deskriptiven 
Sätzen und die analytische Relativierung rechtsdogmatischer Kategorien recht-
lich verbindliche und unumgängliche Vorgaben vernachlässigen. Ein charakteris-
tisches Paradigma dafür ist die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft, 
welche von der Governance-Analyse durch die gleichzeitige Untersuchung von 
privaten und öffentlichen Akteuren aufgehoben wird, jedoch eine verfassungs-
rechtliche Vorgabe darstellt20: Der Verfassungsstaat reduziert sich im Rahmen 
von Governance-Strukturen auf die Rolle eines einzelnen Akteurs unter vielen21 
. So lässt sich auch erklären, weswegen dem Governance-Ansatz in der Verfas-
sungs- und Verwaltungsrechtswissenschaft eher skeptisch22 begegnet wird: Da 
Rechtswissenschaft als Akteur- und nicht Strukturwissenschaft auf Handlungen 
fokussiert, um Interessenskonflikte zu lösen23, folgt sie grundsätzlich einem binä-
ren Rechtmäßigkeits-Rechtswidrigkeitsschema24, das Handlungen jeweils am 
Maßstab verbindlicher Normen untersucht und erst in Hinblick auf deren Rechts-
folgen urteilt. Aus rechtlicher Sicht ist somit die in der Governance-Analyse vor-
genommene pauschale Gleichstellung von Recht mit anderen Koordinations-Mo-
di problematisch, so dass letztlich die rechtswissenschaftliche Anschlussfähigkeit 
von Governance insgesamt erschwert wird und die Rezeption ihrer analytischen 
Erkenntnisse nicht bedingungslos ist.

19 H.-H. Trute/D. Kühlers/A. Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches 
Analysekonzept, in: G. F. Schuppert/M. Zürn (Hrsg.), Governance in einer sich wandelnden 
Welt, 2008, 173 (178).

20 W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechts-
wissenschaft – ein Zwischenbericht, DV 2009, 463 (497).

21 P. M. Huber, Die Renaissance des Staates, in: C. Calliess/K.-H. Paqué (Hrsg.), Deutsch-
land in der Europäischen Union im kommenden Jahrzehnt, 2010, 25 (28).

22 E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, P. Badura, Konzeptionen 
europäischer und transnationaler Governance in der Perspektive des Verfassungsrechts, 2010. 
Insgesamt wird sogar festgestellt, dass sich der Governance-Ansatz in der Rechtswissenschaft 
nicht durchsetzten konnte, s. W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht 
und Verwaltungsrechtswissenschaft – in Zwischenbericht, DV 2009, 463 (496).

23 J. Kersten, Governance in der Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft, in: E. Grande/ 
S. May (Hrsg.), Perspektiven der Governance-Forschung, 2009, 45 (49).

24 W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechts-
wissenschaft – Ein Zwischenbericht, DV 2009, 463 (494). Rechtstheoretisch funktionieren alle 
Rechtsnormen nach einem binären Schema, s. J. H. Klement, Vom Nutzen einer Theorie, die 
alles erklärt, JZ 63 (2008), 756 (758).
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II. Funktionelle Dogmatik

1. Legitimation von Rechtsdogmatik: Zur Normativität einer Methode

a) Der Mehrwert von Rechtsdogmatik

Im Zuge von Globalisierung, Europäisierung und Ökonomisierung des Verwal-
tungsrechts sind alternative methodische Ansätze für die Verwaltungsrechtswis-
senschaft zwar hilfreich, sie vermögen jedoch nicht die herkömmliche juristi-
sche Methode und insbesondere die tradierte Rechtsdogmatik zu ersetzen: Dog-
matik bleibt die Grundlage rechtswissenschaftlichen Arbeitens und weitere 
methodische Ansätze sind lediglich als ergänzende Unterstützungswerkzeuge in 
Betracht zu ziehen25. Dies ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass 
Rechtswissenschaft ohnehin im Kern eine dogmatische Wissenschaft ist26: Ihr 
Gegenstand ist das Recht als normatives Phänomen und Normativität lässt sich 
wissenschaftlich durch die systematische Herausarbeitung deontologischer Dog-
men erfassen, so dass letztlich Dogmatik die wissenschaftliche Disziplinarität 
der Rechtswissenschaft ausmacht27. Sie befasst sich mit der „Entwicklung von 
Begriffen, Institutionen, Grundsätzen und Regeln im Rahmen der positiven 
Rechtsordnung unabhängig von einer gesetzlichen Fixierung“28 und tritt somit 
nicht bloß als Rechtserkenntnisquelle, sondern auch als Rechtserzeugungsquelle 
auf29. Dadurch wird ihre Bedeutung evident, welche in der von ihr ermöglichten 
Verbindung der Rechtswissenschaft mit der praktischen Rechtsanwendung gese-
hen wird30. Ihre Anwendungsorientierung berücksichtigt dabei auch die reale 
soziale Steuerung des Rechts und ist deswegen auf eine „verständniserleichtern-

25 So in Bezug auf Governance s. H.-H. Trute/D. Kühlers/A. Pilniok, Governance als verwal-
tungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, in: G. F. Schuppert/M. Zürn (Hrsg.), Governan-
ce in einer sich wandelnden Welt, 2008, 173 (174), W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in 
Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft – ein Zwischenbericht, DV 2009, 463 
(498).

26 C. Möllers, Methoden, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.), 
GVwR I, 22012, §  3 Rn.  35, zustimmend W. Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwal-
tungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft – ein Zwischenbericht, DV 2009, 463 (497).

27 Die Verwaltungsrechtswissenschaft kann sich „durch die Bestimmung eines methodi-
schen Kerns ihre Identität und Integrität als wissenschaftliche Disziplin definieren und sichern“, 
s. C. Möllers, Methoden, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.), 
GVwR I, 22012, §  3 Rn.  35. Zur Disziplinarität als Voraussetzung von Wissenschaftlichkeit all-
gemein s. E. Schmidt-Aßmann, Zur Situation der rechtswissenschaftlichen Forschung, JZ 54 
(1995), 1 (7). Zur Bedeutung von Systembildung als einer mit der Dogmatik verbundenen Auf-
gabe der (Verwaltungs-)rechtswissenschaft s. E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwal-
tungsrecht als Ordnungsidee, 22006, 1. Kap., Rn.  3.

28 W. Brohm, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts, VVDStRL 30 (1972), 245 (246).
29 Zur doppelten Natur von Rechtsdogmatik als Rechtserkenntnis- und Rechtserzeugungs-

quelle O. Lepsius, Kritik der Dogmatik, in: G. Kirchhof/S. Magen/K. Schneider (Hrsg.), Was 
weiß Dogmatik?, 2012, 39 (41 f.).

30 C. Möllers, Methoden, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.), 
GVwR I, 22012, §  3 Rn.  35, E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, 5.
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